
Drucksachen Abteßun1 n 

Landtag Rheinland-Pfalz 
(IV. Wahlperiode) 

Nr. 598 

Landesgesetz 
zur Ausführung des Gesetzes rnr Jugendwohlfahrt (AGJWG) 

(siebe aucb Drucksache 11/514) 

Fassung nacl,. Beratung 
Im Ausschuß ftir Sozialpolitik und Fragen der Vertriebenen am 10. und 
11, Januar 1963 (Drucksache 11/578), 
im Hauptaus!ldtuß am 23, Januar 1963 (Drucksache W580), 
im Hau,halts- und Finanzausschuß am 7. Februar 1963 (Drucksache 11/588) 
und nochmals Im Aussclluß filr Sozialpolitik und Fragen der Vertriebe
nen am 13. Februar 1963. 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz hat zur Ausführung des Gesetzes für 
Jugendwohlfahrt in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 
1961 (BGB1. I S. 1205) das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit ver
kündet wird : 

§ 1 
(zu § 2 und § 5 JWG) 

(1) Das Jugendamt nimmt alle Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe 
(Jugendpflege und Jugendfürsorge) wahr, soweit sie nicht durch Gesetz 
anderen Trägern zugewiesen sind. 

(2) Der Sozialminister bestimmt im Einvernehmen mit dem Minister des 
Innern durch Rechtsverordnung Näheres zu § 5 Abs. 1 bis 3 JWG. 

§ 2 

(zu § 4 Nr. 5 JWG) 

Das Jugendamt 1st vor der Erteilung von Ausnahmen nach § 8 Abs. l und 
§ 16 Abs. 5 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 9. August 1960 (BGBI. I 
S. 665) zu hören. Im übrigen regelt der Sozialminister durch Rechtsver
ordnung dle Mitwirkung des Jugendamtes bei der Beaufsichtigung der 
Arbeit von Kindern und jugendlichen Arbeitern. 

§3 
(zu§ 12 Abs. 3 JWG) 

(1) Die Entscheidungen nach § 12 Abs. 3 JWG trüft der Sozialminister im 
Einvernehmen mit dem Minister des Innern. 

(2) Soweit bei Inkrafttreten dieses Gesetzes kreisangehörige Städte ein 
eigenes Jugendamt errichtet haben, gilt dieses als zugelassen. 

§4 
(zu § 13 Abs. 3 JWG) 

(l) Die Aufgaben der Jugendpflege sind von hauptamtlichen oder ehren
amtlichen Jugendpflegern wahrzunehmen. 

(2) In jedem Jugendamt soll eine Fachkraft wirken, die die Arbeit der vom 
Jugendwohl:fahrtsausschuß gewählten ehrenamtlichen Jugendpfleger un
terstützt. 
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§ 5 

(zu§ 13 Abs. 1 JWG) 

Für jedes Jugendamt ist eine Satzung zu erlassen . .Das Sozialministerium 
kann im Binvernehmen mit dem Ministerium des Innern eine Mustoersat.
zung bekanntmachen. Weicht die Satzung von der Mu.swrsatzung ab, so 
bedarf sie der Genehmigung del" Bezirksregierung. Vor der Genehmigung 
rlPr S;,tz11ng ist das Landesjugendamt zu hören. 

§ 6 

<zu§ 14 Ab~. 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 3 JWG) 

0) Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder des Jugcndwohlfahrtsaus-
1<chusf'€, wirrl rlurch die Satzung bestimmt. Sie soll nicht geringer als zehn 
:-ein und darf 20 nicht überschreiten. 

(2) Auf die Ver-tretei· der Jugendverbände und der freien Vereinigungen 
<lP.r ,Jugt'ndwohlfahrt entfällt je ein Fünftel der Zahl de!." stimmbcrc~htig
l<-<n MH.giieder des Jugendwohlfahrtsausschusses. 

i:'.l) Die von den Jugendverbänden und freien Vereinigungen der Jugend
wohlfahrt Vorgeschlagenen müssen die Voraussetzungen zur U-bernahme 
von gemeindlichen Ehrenämtern im Bezirk des Jugendamt.es erfüllen. 

(4.1 Für jedes Mitglied des Jugendwohlfahrtsausschusses ist cin Stellver
tr<>tPr ;,;u wählen. 

(:1) Den Vorsitz im Jugendwohlfahrtsausschuß führt der Leiter der Ver
waltung (Landrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister) oder sein gesetz
licher Vertreter mit Stimmrecht. Er kann im Benehmen mit dem Jugend
v:nhlfahrt.~ausschuß einen anderen Beamten mit .seiner ständigen Vertretung 
beauftr.igcn. 

§ 7 
(zu § 14 Abs. 1 Nr. 5 und 7 JWG) 

(1) Der Arz.L des Gesundheitsamtes und sein Stellvertreter werden von der 
B e:i: i rk~rr,gierung benannt. 

(2) Der Vormundschafts- oder Jugendrichter und sein Stellvertreter wer
den vom Präsidenten des Landgerichts benannt, in dessen Bezirk das 
,Jugendamt seinen Sitz hat. 

§8 

(zu § 14 Abs. 2 JWG) 

ff) Dem Jugendwuhlfahrtsausschuß gehören außerdem an: 

1. der für den Bezh'k des Jugendamtes zu.ständige Schulrat; 

2. ein Vertreter des für den Bezirk des Jugendamtes zuständigen Ar
beitsamtes; 

:~. der Jugendpfleger. 

c2) Auswahl und Zahl der in der Satzung vorgesehenen weiteren beraten
den Mitglieder müssen sich nach den örtlichen Erfordernissen richten. 

§ 9 
(zu § 13 Abs. 1 JWG) 

Für die Zusammensetzung, die Verfassung und d11.s Verfahren des Jugend
amtes gelten die Bestimmungen des Selbstverwaltungsgesetzes vom 5. Ok
tnh<'r 1954 (GVBL S. 117), soweit nicht im JWG oder in diesem Gesetz, 
i nsh~:a.nndere in den §§ 5 bis 8, etwas anderes bestimmt ist. 

§ !O 

(zu§ 16 Abs. 3 JWG) 

Die Richtlinien nach § 16 Abs. 3 JWG erläßt der Sozia!mini~te-r im Ein
vemehmen mit dem Minister des Innern durch Rechtsverordnung. 
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Abteilung II 

§ 11 
(zu§ 17 JWG) 

Der Sozialminister und der Minister des Innern erlassen durch gemein
same Rcclltwcrordnung Richtlinien für die Zusammenarbeit der Jugend
ämter mit den Gesundheitsämtern. 

§ 12 
(zu § 19 Abs. l JWG} 

(1) Für das Land Rheinland-Pfalz wird ein Landesjugendamt errichtet. Es 
führt die Bezeichnung: ,,Landesjugendamt Rheinland-Pfalz". 

(2) Das Landesjugendamt ist eine obere Landesbehörde. Die Dienst- und 
Fachaufsicht obliegt dem Sozialminister. 

§ 13 
(z.u § 20 Abs. 1 Nr. 8 JWG) 

Näheres über die Heimaufsicht nach § 78 und die Aufgaben nach § 79 
JWG wird durch Verwaltungsvorschriften des Sozialministeriwns geregelt. 

§ 14 
(zu§ 21 JWG) 

(1) Der Landesjugendwohlfahrtsausschuß besteht aus 25 stimmberechtigten 
und aus beratenden Mitgliedern, und zwar: 

a) 5 in der Jugendwohlfahrt erfahrenen Persönlichkeiten, die vom Land-
tag gewählt werden, 

b) 5 Vertretern der freien Vereinigungen der Jugendwohl.fahrt, 

c) 5 Vertretern der Jugendverbände, 

d) je 1 Vertreter des Gemeindetages, des Landkreistages und des Städte
verbandes, 

e) 1 Vertreter des Landessozialamtes, 

f) 5 Vertrewrn von Behörden und Einrichtungen der Jugendwohlfahrt, 
die in der Jugendarbeit tätig sind, davon 2 Vertretern der Jugendämter, 

g) dem Leiter der Verwaltung des Landesjugendamtes, 

h) den von den Kirchen und der Jüdischen Kultusgemeinde benannten 
Personen. 

Stimmberechtigte Mitglieder sind die unter a) bis g) genannten Personen; 
die sonstigen Mitglieder haben beratende Stimme. 

(2) Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu wählen oder zu berufen. 

(3) Der Sozialminister beruft die Mitglieder nach Absatz 1 Buchst. b bis f 
und h sowie deren Stellvertreter. 

(4) Der Sozialminister kann im Benehmen mit dem Landesjugendwohl
fahrtsausschuß weitere in der Jugendwohlfahrt erfahrene Personen mit 
beratender Stimme berufen. 

(5) Die Amtszeit des Landesjugcndwohlfahrtsausschusses fällt mit der 
Wahlperiode des Landtages zusammen; sie endet mit dem Zusammentritt 
des neuen Landesjugend wohlfahrtsa usschusses. 

(6) Die Mitglieder nach Absatz 1 Buchst. b bis f und nach Absatz 4 kön
nen vom Sozialminister abberufen werden, wenn die Voraussetzungen für 
ihre Berufung weggefallen sind. Bei Ausscheiden oder Abberufung eines 
Mitgliedes rückt der Stellvertreter nach. 

§ 15 
(zu § 21 Abs. 1 JWG) 

(1) Der Landesjugendwohlfahrtsausschuß wählt den Vorsitzenden aus 
seinen Mitgliedern. 

(2) Stellvertretender Vorsitzender des Landesjugendwohlfahrtsausschusses 
ist der Leiter der Verwaltung des Landesjugendamtes. 

(3) Der Landesjugendwohlfahrtsausschuß gibt sich eine Satzung. Sie bedarf 
der Zustimmung des Sozialministers. 
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§ 16 
(zu§ 22 JWG) 

Das Land fördert im Rahmen der im Landeshaushalt veranschlagten Mit
tel Einrichtungen und Veranstaltungen der Jugendhilfe von öffentlichen 
und freien Trägern. 

li 17 
(zu§ 27 Abs. 2 Nr. 4 JWG) 

Zuständige Behörde zur Feststellung der Eignung und zur Überwachung 
von Pflegestellen Minderjähriger bei ihren ,Lehrherren oder Arbeitgebern 
i~t das Jugendamt. 

§ 18 
(:,:u § 35 und§ 36 JWG) 

Das Nähere über die Ptl.egeerlaubnis, die Aufsil.:h~befugnisse und die An
zcigepllicht kann der Sozialminister durch Rechtsverordnung bestimmen. 
Er kann am:h wdiern Vorschriften zum Schutze der Mindedährigen durch 
Rechtsverordnung erlassen. 

§ 19 
(zu§ 36 JWG) 

Die Juiwndämter können im Einzelfall die Bestimmungen zum Schutze der 
Pflegekinder auf Jugcn.d.liche bis zu 18 Jahren anwenden, die sich in einer 
fremden Familie befinden, wenn die Beaufsicl1tigung im Interesse der 
,Jugendlichen geboten erscheint. 

§ 20 
(zu§ 47 JWG) 

Der Leiter der Verwaltung kann nach Anhörung oder auf Vo1·schlag der 
Gemeindevertretung und Beschluß des Jugendwuhlfahrtsuusschusse.s ört
liche Gemeindewaisenräte zur Unterstützung des Jugendamtes als Ge
meindewaisenräte berufen. Ihr Amt ist ein Ehrenamt im Sinne der§§ 17 fL 
der Gemeinde-ordnung. 

§ 21 

(zu§ 49 JWG) 

(1) Das Recht, Beamte und Angestellte des Jugendamtes zu ermächtigen, 
Vcrpfiichtungserklärungen nach §§ 1708, 1715 BGB und Erklärungen nach 
!;'!~ 1'118, 1720 Abs. 2 BGB zu beurkunden und die in § 1706 Abs. 2 BGB 
bezeichneten Erklärungen zu beglaubigen, wird auf die Bezirksregierungen 
übertragen. 

(2) Wortlaut. und Form der Urkunden sollen den im Bereich der Justiz 
verwendeten entsprechenden Urkunden angepaßt sein. 

§ 22 
(zu§ 49 JWG) 

Beurkundungen gemäß § 49 JWG sind nicht aus dem Grunde unwirksam, 
weil sie von einem örllich unzuständigen Jugendumte vorgenommen wur
den sind. 

§ 23 
(zu§ 63 und§ 69 JWG) 

Der Sozil-!lmini;:t.er und der Minister der Justiz werden ermächtigt, durch 
gemeins.ime Recl'ltwerordnung das Nähere über die Ausführung der l!'rei
willigen Erziehungshilfe und der Für~u1·gecrziehung zu regeln. 

§ 24 
(zu§ 65 Abs. 2 JWG) 

Vor rler Be,-dilußfassung sind der Amt~arzt, das Pfarramt und, wenn der 
Minderjährige die S(;hule noch besucht, der Leiter der Schule zv hören. 

Landtag Rhelnland-Ptalz 



Abteilung II 

§ 25 
(zu § 75 Abs. 2, 4 und 6 JWG) 

(1) Für die Aufhebung der Fürsorgeerziehung ist das Landesjugendamt 
zuständig. Gegen die Ablehnung eines Antrages kann der Antragsteller 
innerhalb von 2 Wochen seit der Zustellung des ablehnenden Bescheides 
die Entscheidung des Vormundschaftsgerichts anrufen; gegen den Beschluß 
des Vormundschaftsgerichts findet die sofortige Beschwerde statt. 

(2) Das örtlich zuständige Jugendamt ist vor der Entscheidung zu hören. 

§ 26 

(zu§ 78 und§ 79 JWG) 

(1) Die Aufsicht nach § 79 JWG üben aus 
1. die Bezirksregierungen über 

a) Heime und Einrichtungen der Kinder- und Jugenderholung, 
b) Säuglingsheime, 
c) Kindertagesstätten, 
d) Heime und Einrichtungen für Kinder im volksschulpflichtigen Alter, 

die nicht überwiegend der Freiwilligen Erziehungshilfe oder der 
Fürsorgeerziehung dienen und 

e) nichtstaatliche Schülerwohnheime. 
2. das Landesjugendamt über alle übrigen Heime und Einrichtungen. 

Bel Heimen und Einrichtungen, die mehreren Zwecken dienen, richtet sich 
die sachliche Zuständigkeit nach dem überwiegenden Zweck. In Zweifels
fällen entscheidet das Sozialministerium. 

(2) Staatliche Schülerwohnheime, die mit staatlichen Schulen - ausgenom
men Sonderschulen - verbunden sind, unterstehen der Schulaufsicht. 

(3) Das Landesjugendamt und die Bezirksregierungen können im Einzel
fall die Durchführung der Aufsicht den Jugendämtern übertragen. 

§ 27 

(zu§ 78 Abs. 7 und§ 89 JWG) 

Die Be!ugnis zur vorübergehenden oder dauernden Untersagung des Be
triebes von Einrichtungen, die der Heimaufsicht unterliegen, ~teht den 
sachlich zuständigen Aufsichtsbehörden (§ 26) zu. 

§ 28 
(zu§ 81 Abs. 3 und 4 JWG) 

(l) Hilfen nach § 5 JWG können vom Jugendamt unabhängig davon ge
währt werden, ob dem Minderjährigen und seinen Eltern zuzumuten ist, 
die Kosten aufzubringen. 

(2) Der Minderjährige und seine Eltern können zu den Kosten für den zur 
Erziehung erforderlichen Personalbedarf herangezogen werden. 

§ 29 
(zu§ 83 Abs. 2 JWG) 

(1) überörtlicher Träger im Sinne des ~ 83 Abs. 2 JWG ist das Land; seine 
Aufgaben werden vom Landesjugendamt wahrgenommen. 

(2) Zuständige Behörden im Sinne des § 112 Satz 3 des Bundessozialhilfe
gesetzes sind für die Anmeldung des Erstattungsanspruchs 

a) der Jugendämter die Bezirksregierungen, 
b) des Landesjugendamtes das Sozialministerium. 

§ 30 
(zu §§ 81, 85 JWG) 

(1) Die Kosten der Freiwilligen Erziehungshilfe und der Fürsorgeerziehung 
trägt das Land. 

(2) Von einem Beitrag des Minderjährigen und seiner Eltern zu den Kosten 
der Freiwilligen Erziehungshilfe und der Fürsorgeerziehung kann ganz 
oder teilweise abgesehen werden, wenn und soweit dies aus erzieherischen 
Gründen geboten ist. 

5133 



5134 

(3) Die Landkreise und kreisfreien Städte, denen die Gewährung der 
Soz"ia!hilfe obliegen ·würde, haben dem Land ein Drittel der Kosten. der 
l<' reiwilligen Erziehungshilfe und der Fürsorgeerziehung zu erstatten, die 
nicht von den, zur Erstattwig Verpflichteten eingezogen werdmi (Absatz 2~ 
oder nicht eingezogen werden können. 

§ 31 
(zu§ 89 JWG) 

Oberste Landesbehörde ist das Sozialministerium. 

§ 32 

Soweit in anderen landesreditlichen Vorschriften auf Bestimmungen ver
wiesen wird oder Bezeichnungen verwendet "~rden, die durch dieses 
~setz aufgehoben oder geändert werden, treten an ihre Stelle die ent
sprechenden Bestimmungen und Bezeichnungen dieses Gesetzes. 

§ 33 

(l) Dieses Gesetz tritt am l. Januar 1963 in Kraft. 

(2) Zugleich tritt das Landesgesetz zur Ausführung des Reichsgesetzes für 
Jugendwohlfahrt vom 2. März 1956 (GVBI. S. 7) außer Kiat~.. . 

M a i n z, den . . . . . . . . . . 1963 

Der Ministerpräsident 
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